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1. Vorwort des Geschäftsführers des 
Schweizerischen Akkreditierungsrates 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie Sie sich vorstellen können, schlägt das Herz des Schweizerischen Akkreditierungsrates (im 
Folgenden: SAR) im Rhythmus seiner Entscheide, aber nicht nur. Denn dass der Motor auf Touren 
kommt, verdankt er zu einem grossen Teil seinen Mitgliedern. Diese sind vom Schweizerischen 
Hochschulrat gewählte Frauen und Männer, die die wichtigsten Interessengruppen der schwei-
zerischen Hochschullandschaft repräsentieren. Diese Personen lesen unermüdlich die ihnen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen, um unparteiische und objektive Entscheide zu fällen.

Im Jahr 2015 initiierte die erste Generation von Mitgliedern die Arbeit des SAR, um das Hoch-
schulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) und vor allem seine Akkreditierungsver-
ordnung umzusetzen. Seither sind zwei Amtsperioden (2015-2018 und 2019-2022) vergangen, 
in deren Sitzungen Akkreditierungs- und zahlreiche weitere Entscheide gefällt wurden. Da das 
Engagement im SAR auf maximal zwei Amtszeiten beschränkt ist, ist das Berichtsjahr zunächst 
durch den Rücktritt mehrerer Ratsmitglieder und des gesamten Präsidiums, das seit 2015 im 
Amt war, gekennzeichnet.

Neben diesen grossen Veränderungen brachte das Jahr 2022 auch eine Rückkehr zur Normalität: 
keine Sitzungen mehr über Bildschirme, sondern Präsenz-Sitzungen in Bern. Die Entspannung 
der Covid-19-Epidemie ermöglichte eine angenehmere Arbeitsweise und bedeutete eine will-
kommene Entlastung für den Akkreditierungsrat. Dieser war nämlich nicht untätig: Im Laufe des 
Jahres traf der SAR 21 Entscheide zur institutionellen Akkreditierung – das ist Rekord seit 2015! 

Zum Glück fiel die Zahl der Entscheide zur Programmakkreditierung und die Erfüllung von Auf-
lagen im Jahr 2022 tiefer aus (nur ein Entscheid zur Programmakkreditierung gemäss HFKG und 
MedBG sowie vier Entscheide zur Erfüllung der Auflagen, wovon drei positiv waren). Bei den 
Zulassungsentscheiden zum Verfahren der institutionellen Akkreditierung traf der SAR nicht 
acht Entscheide, sondern vier plus vier: Einerseits traf er vier Entscheide zur Zulassung zum 
Verfahren der erstmaligen Akkreditierung und andererseits bearbeitete er vier weitere Anträge 
auf Erneuerung der Akkreditierung. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Richt-
linien zur Erneuerung der Akkreditierung (noch) nicht geändert wurden und der Hochschulrat 
beschlossen hat, die Zulassungsregeln für die erste Erneuerung der Akkreditierung unverändert 
beizubehalten.

Die Akkreditierungsentscheide stellen die Kernaufgabe des SAR dar; seine Tätigkeit befindet sich 
in einem komplexen Umfeld, das er weiter zu optimieren bestrebt ist. Hierzu kann er zur Klar-
stellung von Aspekten des HFKG oder der Akkreditierungsverordnung auf die Unterstützung des 
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Hochschulrats zählen. So veröffentlichte die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) im Jahr 
2022 ein Dokument, in dem die Anforderungen an das Hochschullehrpersonal in der Schweiz 
definiert werden, um der Forderung des SAR nachzukommen. Dieses Dokument ist auf der 
Website des SAR zu finden. Im Laufe des Berichtsjahres ersuchte der SAR die SHK um weitere 
Präzisierungen zur Auslegung von Rechtstexten im Zusammenhang mit der Akkreditierung oder 
der Zulassung zum Akkreditierungsverfahren. Die darauf erhaltenen Antworten ermöglichen es 
dem SAR, die Dossiers so schnell wie möglich und in möglichst hoher Qualität zu bearbeiten.

2022 suchte der Akkreditierungsrat den Dialog mit einer gemeinnützigen Organisation, die sich 
unter anderem für die Einhaltung des Standards für Chancengleichheit und Gleichberechtigung in 
der Schweizer Hochschullandschaft einsetzt. Diese Organisation wurde eingeladen, ihre Vorschläge 
an einer Sitzung zu präsentieren. Des Weiteren erinnerte der Rat die anerkannten Agenturen an 
ihre Pflichten in Bezug auf die Ausbildung der studentischen Mitglieder der Gutachtergruppen. 
Schliesslich traf der SAR einen grundlegenden Entscheid, demzufolge seine Sitzungen – sofern keine 
aussergewöhnlichen Umstände vorliegen – ausschliesslich als Präsenzsitzungen abgehalten werden.

Die letzte Sitzung des SAR bot einen gelungenen Abschluss zweier arbeitsreicher Amtszeiten. Zu 
diesem Anlass hatten die Mitglieder unter anderem das Vergnügen, am Vortag eine Führung auf 
den Spuren Albert Einsteins im Bernischen Historischen Museum zu besuchen und anschliessend 
ein gemütliches Abendessen zu geniessen.

Ich möchte diese letzten Zeilen nutzen, um all denjenigen, die den SAR tragen, meinen herzlichen 
Dank auszusprechen. Ich denke dabei insbesondere an die Mitglieder des SAR, die sich in den letzten 
acht Jahren für die Erfüllung seiner Aufgaben engagiert haben. Auch der ausserordentliche Einsatz 
der Mitglieder des Präsidiums, die stets nach geeigneten Lösungen für die Herausforderungen 
ihrer Amtszeit suchten, verdient Anerkennung. Ich wünsche allen eine kleine Verschnaufpause 
nach diesen ereignisreichen Jahren als Ratsmitglieder und freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit den fünfzehn Mitgliedern, die in der Amtszeit 2023-2026 übernehmen werden!

.

Bastien Brodard
Geschäftstführer des  
Schweizerischen  
Akkreditierungsrates
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2. Tätigkeitsbericht

Gemäss dem in seinem Organisationsreglement vorgegebenen Handlungsrahmen ent-
scheidet der Schweizerische Akkreditierungsrat (SAR) über Akkreditierungen im Sinne des 
Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG). Der SAR übt auch die Aufsicht 
über die Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) aus, für 
die er auch die Rolle der Kommission AAQ übernimmt, eine Funktion, die im Wesentlichen 
darin besteht, die Qualität sämtlicher Verfahren der AAQ zu gewährleisten. Schliesslich 
verleiht das HFKG dem SAR die Kompetenz, Akkreditierungsagenturen anzuerkennen, die 
Verfahren nach HFKG durchführen dürfen.

Der SAR befasst sich hauptsächlich mit Themen, die direkt mit der Akkreditierung nach 
HFKG zusammenhängen, aber auch mit weiteren damit verbundenen Themen. Diese um-
fassen vor allem die Entwicklung des regulatorischen und rechtlichen Rahmens des SAR.

Im Berichtsjahr hat der SAR seine vier ordentlichen Sitzungen in Bern abgehalten.

Das Präsidium des SAR traf sich im Jahr 2022 viermal, um die Sitzungen des SAR vorzube-
reiten und die Umsetzung der Entscheide zu begleiten. Die Sitzungen fanden in Bern und 
Zürich statt, mit Ausnahme der jährlichen Retraite, die am Genfersee stattfand.

2.1 Akkreditierung nach HFKG

Der SAR ist die Akkreditierungsinstanz für Entscheide nach HFKG. Das HFKG unterscheidet 
zwischen zwei Arten der Akkreditierung: der institutionellen Akkreditierung, die sich auf 
eine ganze Hochschule bezieht, und der Programmakkreditierung.

Institutionelle Akkreditierung nach HFKG
Die institutionelle Akkreditierung verleiht unter anderem das Bezeichnungsrecht nach HFKG: 
Akkreditierte Hochschulen dürfen eine der durch das HFKG geschützten Bezeichnungen 
„Universität“, „Fachhochschule“, „Pädagogische Hochschule“ oder deren zusammengesetz-
te oder abgeleitete Formen wie z. B. „unversitäres Institut“ oder „Fachhochschulinstitut“ 
verwenden.

Anhang I enthält die vom SAR im Jahr 2022 getroffenen Entscheide zur institutionel-
len Akkreditierung sowie einen Auszug aus dem Verzeichnis der Hochschulen, die am  
31. Dezember 2022 über eine institutionelle Akkreditierung verfügten.
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Programmakkreditierung nach HFKG
Die Programmakkreditierung nach HFKG ist fakultativ. Die Gesetzgebung kann jedoch eine  
Akkreditierungspflicht nach HFKG und dem jeweiligen spezifischen Gesetz für einen be-
stimmten Berufsbereich vorsehen. Dies betrifft die unversitäre Ausbildung für die Medizinal-
berufe und die Studiengänge der Gesundheitsberufe. Das Medizinalberufegesetz (MedBG) 
legt fest, dass alle Studiengänge, die zu einem eidgenössischen Diplom in Humanmedizin, 
Zahnmedizin, Pharmazie und Chiropraktik führen, nach HFKG und MedBG akkreditiert sein 
müssen. Das Gesundheitsberufegesetz (GesBG) gilt für Studiengänge an Fachhochschulen 
in den Bereichen Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Hebamme, Ernährung und Diätetik, 
Optometrie und Osteopathie.

Anhang II enthält die vom SAR im Jahr 2022 getroffenen Entscheide zur Programm
akkreditierung nach HFKG und MedBG sowie einen Auszug aus dem Verzeichnis der am  
31. Dezember 2022 akkreditierten Programme.

Anhang III enthält die vom SAR im Jahr 2022 getroffenen Entscheide zur Programm
akkreditierung nach HFKG und GesBG sowie einen Auszug aus dem Verzeichnis der am 
31. Dezember 2022 akkreditierten Programme.

2.2 Anerkennung von Akkreditierungsagenturen

Der SAR nimmt seine Befugnis wahr, schweizerischen und internationalen Akkreditie-
rungsagenturen das Recht zur Durchführung von Verfahren nach HFKG zuzuerkennen. Die 
Agenturen können die Durchführung von Verfahren der institutionellen Akkreditierung, der 
Programmakkreditierung oder beider Verfahrensarten beantragen.

Im Berichtsjahr erteilte der SAR keine Neuanerkennung oder Erneuerung einer Anerken-
nung, die eine Agentur zur Durchführung von Verfahren nach HFKG berechtigt. Die Liste 
der fünf anerkannten Agenturen bleibt unverändert.

Die durch den SAR anerkannten Akkreditierungsagenturen sind in Anhang IV aufgelistet.
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2.3 Qualitätssicherung der von der AAQ durchgeführten Verfahren  

Im Rahmen der Aufsicht über die Agentur fungiert der SAR als Kommission AAQ. In diesem 
Rahmen stellt er die Qualität aller Verfahren der AAQ sicher, darunter insbesondere die 
von der Agentur ausserhalb des HFKG durchgeführten Verfahren.

Aufgaben der Kommission AAQ
Die Kommission AAQ führt verschiedene Aufgaben aus, die stark von der Art der betroffenen 
Verfahren abhängen. Die einzige Aufgabe, die die AAQ-Kommission für alle Verfahren der 
Agentur erfüllt, ist die Genehmigung derGutachtergruppen. Je nach Art der Verfahren kann 
es jedoch auch erforderlich sein, Standards, Akkreditierungs- oder Bewertungsleitfäden zu 
genehmigen oder externe Bewertungsberichte freizugeben.

Verfahren ausserhalb des HFKG
Es gibt zwei Arten von Verfahren ausserhalb des HFKG: institutionelle und programm-
bezogene Verfahren.

Institutionelle Verfahren umfassen insbesondere Verfahren zur Systemakkreditierung, aber 
auch Verfahren zur Qualitätsprüfung (Quality Audits) und Evaluationen. Die Programm-
verfahren, welche sich ausserhalb des HFKG-Rahmens bewegen, bestehen ausschliesslich 
aus Evaluationen. 

Die Systemakkreditierung untersucht das interne Qualitätssicherungssystem einer deut-
schen Hochschule im Bereich der Lehre. Die AAQ als in Deutschland zugelassene Agentur 
prüft, ob alle für Studium und Lehre wesentlichen Prozesse und Strukturen den Kriterien 
des Deutschen Akkreditierungsrates entsprechen.

Qualitätsprüfungen (Quality Audits) sind Verfahren, die sich auf das interne Qualitäts-
sicherungssystem einer in Österreich ansässigen Hochschule beziehen. Die AAQ führt 
Qualitätsprüfungen auf der Grundlage der österreichischen Gesetzgebung (HS-QSG) durch, 
die eine Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems vorschreibt.

Evaluationen beziehen sich auf Institutionen oder Studienprogramme und werden auf der 
Grundlage von Qualitätsstandards durchgeführt. Diese Verfahren finden auf freiwilliger 
Basis statt und führen nicht zu einem Akkreditierungsentscheid.
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Neben den Evaluationen können zwei weitere Arten von Verfahren, die sich auf Program-
me beziehen, unterschieden werden: zum einen die Verfahren zur Akkreditierung der 
Weiterbildung in universitären Medizinalberufen gemäss MedBG und zum anderen die 
Verfahren zur Akkreditierung von Weiterbildungsgängen in Psychologie gemäss Psychologie-
berufegesetz (PsyG).

Bei beiden Verfahrensarten ist die Entscheidungsinstanz das Eidgenössische Departement 
des Innern. Der SAR, der als Kommission AAQ fungiert, beschränkt sich darauf, die externen 
Evaluationsberichte zu genehmigen.

Die Aktivitäten des SAR, der in seiner Funktion als Kommission AAQ handelt, sind in Anhang 
V aufgeführt, erfasst nach Verfahrenstyp und nach der internen Prozessstufe des Verfahrens.

2.4 Beschwerden und Anträge auf Wiedererwägung

Seit dem 1. März 2021 können die Entscheide des SAR beim Bundesverwaltungsgericht 
(BVGer) angefochten werden. Im Jahr 2022 wurden zwei Entscheide des SAR angefochten: 
ein Entscheid über die institutionelle Akkreditierung und ein Entscheid über einen Antrag 
auf Zulassung zum Verfahren der institutionellen Akkreditierung. Bis zum 31. Dezember 
2022 hatte das BVGer noch keinen endgültigen Entscheid zu diesen beiden Beschwerden 
getroffen.

Neben der oben dargestellten Beschwerdemöglichkeit können Entscheide des SAR jederzeit 
Gegenstand eines Wiedererwägungsgesuchs sein, welches dann erneut vom SAR beurteilt 
wird. Im Jahr 2022 wurde ein Wiedererwägungsgesuch in Bezug auf einen Akkreditierungs-
entscheid eingereicht. Der SAR beschloss, auf das Gesuch einzutreten,es letztlich jedoch 
abzulehnen.

2.5 Weitere Aktivitäten für anerkannte Agenturen

Wie in der Verordnung über die Anerkennung von Agenturen für Akkreditierungsverfahren  
nach HFKG vorgesehen, nimmt der SAR Stellung zur Eignung der von den Agenturen  
vorgesehenen Personen, die als Mitglieder einer Gutachtergruppe die externen Begutach-
tungsverfahren durchführen. Die Aktivitäten des SAR in diesem Bereich sind in Anhang VI 
aufgeführt.
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2.6 Statutarische Angelegenheiten 

Erfolgsrechnung 2022
Im Jahr 2022 erreichte der Beitrag des Bundes und der Kantone (CHF 550’350.-) ein höheres 
Niveau als im Jahr 2021 (CHF 500’450.-). Zudem stiegen zwischen 2021 und 2022 die Gebühren, 
die von den anerkannten Agenturen für die Durchführung von Akkreditierungsverfahren 
gemäss HFKG erhoben werden, leicht von CHF 13’400 auf CHF 17’712.

In der Rechnungsperiode 2022 belief sich der Aufwand des SAR auf CHF 527’099.- Er liegt 
damit um CHF 45’247.- höher als im Jahr 2021 (CHF 481’852.-). Im Jahr 2022 stieg der Perso-
nalaufwand des SAR im Vergleich zu 2021 auf CHF 449’692.- (+ CHF 16’797.-). Dieser Anstieg 
ist auf die Übernahme der Sitzungen in Bern und die damit verbundenen Organisations- 
und Reisekosten zurückzuführen. Die direkten Kosten betreffen Ausgaben, die in direktem 
Zusammenhang mit den Akkreditierungsentscheiden stehen. Im Einzelnen handelt es sich 
um Kosten im Zusammenhang mit der Anstellung von externem juristischem Personal. 
Der starke Anstieg dieser Kosten (CHF 52’255.- im Jahr 2022 gegenüber CHF 17’930.- im 
Jahr 2021) lässt sich durch zwei Faktoren erklären. Erstens erforderte die Entwicklung ei-
ner systematischen Sammlung der Entscheide des SAR fast CHF 30’000.- Zweitens führte 
die Zunahme der Anzahl komplexer Entscheide (die mit der allgemeinen Zunahme der 
Entscheide einherging) ebenfalls zu einem höheren Aufwand. Der übrige Betriebsaufwand 
(CHF 24’569.-) ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr (CHF 30’491.-) leicht zurück.

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Auf der Grundlage des Beschlusses der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) vom  
5. Juni 2018 hat der SAR die Möglichkeit, eine Reserve von bis zu 10% des Finanzierungs-
beitrags der SHK zu bilden. Diese Reserve ist auf ihrem Höchststand von CHF 45’000.- gehalten.

Die Schulden gegenüber dem Bund und den Kantonen belaufen sich neu auf CHF 40’963.-.

Der SAR behielt die Rückstellung von CHF 20’000 bei, die er gebildet hatte, um sich 
gegen Gerichtskosten im Zusammenhang mit dem Risiko einer Beschwerde vor dem 
Bundesverwaltungsgericht abzusichern.

Überwachung der AAQ
Der SAR übt seine Aufsicht über die AAQ parallel zu seiner Funktion als Akkreditierungs-
instanz aus. In diesem Rahmen hat er im Berichtsjahr die Rechnung 2021 und das Budget 
2024 der Agentur zuhanden des Hochschulrats genehmigt. Im Berichtsjahr nahm er zudem 
drei weitere Dokumente der AAQ, welche mit Leitfäden oder organisatorischen Fragen der 
AAQ in Zusammenhang stehen, zur Kenntnis oder genehmigte sie.
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3. Finanzen

Bilanz am 31.12.2022

31.12.2022  (in CHF) 31.12.2021 (in CHF)

Aktiven 136'353 137’232

Umlaufvermögen 136'353 137’232

Flüssige Mittel 128’843 128’716

Forderungen 5’900 8’400

Aktive Rechnungsabgrenzung 1’610 116

Passiven 136'353 137’232

Fremdkapital 91’353 92’232

Kurzfristige Verbindlichkeiten 2’391 9’708

Schuld gegenüber Bund und Kantonen 56’962 50’524

Passive Rechnungsabgrenzung 12’000 12’000

Rückstellung Gerichtskosten 20’000 20’000

Bilanzausgleich 45’000 45’000

Reserve 45’000 45’000

Jahresergebnis 0 0

Erfolgsrechnung 2022 

Budget
2022 (in CHF)

Erfolgs- 
rechnung 2022 

(in CHF)

 Erfolgs- 
rechnung 2021 

(in CHF)

Jahresergebnis 0 0 0

Ertrag 552’850 527’099 481’852

Finanzierungsbeitrag Bund und Kantone 550’350 550’350 500’450

Gebühren 2’500 17’712 13’400

Rückzahlungen an Bund und Kantone –40’963 –31’998

Aufwand 552’850 527’099 481’852

Personalaufwand 509’850 449’692 432’895

Direktaufwand 0 52’255 17’930

Übriger betrieblicher Aufwand 43’000 24’569 30’491

Finanzergebnis 583 536
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4. Der Schweizerische Akkreditierungsrat

Sitzungen 2021: 24. Februar 2022; 

24. Mai 2022;  

29. August 2022;  

17. November 2022.

Retraite des Präsidiums:  

30.-31. August 2022

Sitzungen 2022: 25. März 2022; 24. Juni 2022;  
23. September 2022; 16. Dezember 2022.
Reflexionstag: Der Reflexionstag fand am  
15. Dezember 2022 statt.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Situation am 31. Dezember 2022. Die 
Website des SAR (www.akkreditierungsrat.ch) wird regelmässig aktualisiert und berichtet 
über Änderungen in diesem Bereich.

Der SAR setzt sich aus fünfzehn bis zwanzig unabhängigen Mitgliedern zusammen, die 
insbesondere die Hochschulen, die Arbeitswelt, die Studierenden, den Mittelbau und die 
Professorinnen und Professoren vertreten. Die Lehr- und Forschungsbereiche der Hoch-
schulen sowie beide Geschlechter sollen angemessen vertreten sein. Der Rat umfasst 
mindestens fünf Mitgliedern, die ihre Haupttätigkeit im Ausland ausüben.

Präsidium
Prof. Dr. Jean-Marc Rapp, Präsident

Prof. Giambattista Ravano, Vizepräsident

Frau Anja Schuler, Vizepräsidentin

Mitglieder
Herr Francesco Bee

Prof. Dr. Xavier Bouvier

Frau Carla Duss

Prof. Dr. Norbert Hofmann

Prof. Dr. Werner Inderbitzin

Frau Maria Kelo (Amtsantritt 2022)

Prof. Dr. Jacques Lanarès

Herr Florian Lippke

Dr. Øystein Lund

Prof. Dr. Stephan Marsch

Dr.  Reto Hermann Müller

Prof. Dr. Christine Musselin

Prof. Dr. William-François Pralong

Prof. Dr. Martine Rahier (Amtsantritt 2022)

Prof. Dr. Jean-Marc Rapp, Vorsitzender

Prof. Giambattista Ravano, Vizepräsident 

Frau Anja Schuler, Vizepräsidentin

Prof. Dr. Anita Tabacco

Prof. Dr. Tatjana Volkova

Prof. Dr. Michael Zutavern
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Anhang I. Akkreditierung nach HFKG

 
Institutionen, die im Jahr 2022 zum Akkreditierungsverfahren nach 
der Akkreditierungsverordnung HFKG zugelassen wurden:

Hochschule für Wirtschaft (HWZ)* 25.03.2022

American University in Switzerland (AGSB SA) 24.06.2022

International Management School Geneva (IMSG) 24.06.2022

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)* 24.06.2022

Haute école de théologie (HET-PRO) 23.09.2022

Pädagogische Hochschule Bern (PHBern)* 23.09.2022

Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern)* 23.09.2022

Berner Fachhochschule (BFH)* 16.12.2022

* Institutionen, die im Rahmen der Erneuerung ihrer Akkreditierung zum Verfahren der institutionellen 
Akkreditierung nach HFKG zugelassen wurden.

Institutionen, die im Jahr 2022 die institutionelle Akkreditierung 
nach HFKG erhalten haben:

Università della Svizzera italiana (USI) 25.03.2022

Université de Fribourg (UNIFR) 25.03.2022

Université de Genève (UNIGE) 25.03.2022

Universität St. Gallen (HSG) 25.03.2022

IVP NMS 25.03.2022

Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) 25.03.2022

Swiss TCM Academy (STA) 25.03.2022

Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) 25.03.2022

Hochschulinstitut Schaffhausen (HSSH) 24.06.2022

Universität Liechtenstein** 24.06.2022

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) 23.09.2022

Kalaidos Fachhochschule Schweiz (Kalaidos FH) 23.09.2022

STH Basel. Universitäre Theologische Hochschule (STH Basel) 23.09.2022

Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (EHSM) 23.09.2022

Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) 23.09.2022

Universität Basel (UNIBAS) 23.09.2022

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 23.09.2022

Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP Fribourg) 16.12.2022

International Institute for Management Development (IMD) 16.12.2022
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Ostschweizer Fachhochschule (OST FH) 16.12.2022

Swiss UMEF 16.12.2022

Theologische Hochschule Chur (TH Chur) 16.12.2022

** Über die Interkantonale Universitätsvereinbarung 2019 hinaus hat die Akkreditierung der Universität 
Liechtenstein keine rechtliche Wirkung in der Schweiz.

Institutionen, die ihre Auflagen für die Akkreditierung nach HFKG im 
Jahr 2022 erfüllt haben:

Hochschule Luzern (HSLU) 25.03.2022

Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) 25.03.2022

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 24.06.2022

Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs mit 
institutioneller Akkreditierung nach HFKG, Stand 31.12.2022. Ausser 
in Ausnahmefällen (***) ist die Akkreditierung ab dem Zeitpunkt des 
Entscheids sieben Jahre lang gültig:

Franklin College Switzerland*** 18.04.2013

Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) 09.12.2016 

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 24.03.2017 

Berner Fachhochschule (BFH) 29.09.2017 

Pädagogische Hochschule Bern (PHBern) 29.09.2017 

Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern) 15.12.2017 

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Chur) 21.06.2018 

Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP VD) 22.03.2019

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 22.03.2019

Hochschule Luzern (HSLU) 27.09.2019

Pädagogische Hochschule Schwyz (PH Schwyz) 27.09.2019

Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG) 27.09.2019

Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) 06.12.2019

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 27.03.2020

Stiftung Fernstudien Schweiz 26.06.2020

Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) 25.09.2020

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW) 18.12.2020

Pädagogische Hochschule Zürich  (PHZH) 26.03.2021

Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 26.03.2021

Université de Lausanne (UNIL) 25.06.2021
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Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) 24.09.2021

Haute école pédagogique BEJUNE (HEP BEJUNE) 24.09.2021

Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) 24.09.2021

Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) 24.09.2021

Swiss Business School (SBS) 24.09.2021

Universität Bern (UNIBE) 24.09.2021

Universität Luzern (UNILU) 24.09.2021

Université de Neuchâtel (UNINE) 24.09.2021

Haute école pédagogique Valais (HEP-VS) 17.12.2021

Universität Zürich (UZH) 17.12.2021

Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)) 17.12.2021

Università della Svizzera italiana (USI) 25.03.2022

Université de Fribourg (UNIFR) 25.03.2022

Université de Genève (UNIGE) 25.03.2022

Universität St. Gallen (HSG) 25.03.2022

IVP NMS 25.03.2022

Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) 25.03.2022

Swiss TCM Academy (STA) 25.03.2022

Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) 25.03.2022

Hochschulinstitut Schaffhausen (HSSH) 24.06.2022

Universität Liechtenstein**** 24.06.2022

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) 23.09.2022

Kalaidos Fachhochschule Schweiz (Kalaidos FH) 23.09.2022

STH Basel. Universitäre Theologische Hochschule (STH Basel) 23.09.2022

Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (EHSM) 23.09.2022

Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) 23.09.2022

Universität Basel (UNIBAS) 23.09.2022

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 23.09.2022

Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP Fribourg) 16.12.2022

International Institute for Management Development (IMD) 16.12.2022

Ostschweizer Fachhochschule (OST FH) 16.12.2022

Swiss UMEF 16.12.2022

Theologische Hochschule Chur (TH Chur) 16.12.2022

*** Gemäss Artikel 75 Abs. 3 HFKG, Akkreditierung gültig bis zum 31. Dezember 2022.
****Ausserhalb der Interkantonalen Universitätsvereinbarung 2019 hat die Akkreditierung der Universität 
Liechtenstein keine rechtliche Wirkung in der Schweiz.
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Anhang II. Akkreditierung nach HFKG und 
MedBG

Studiengänge der universitären Medizinalberufe, die zu 
einem eidgenössischen Diplom führen, die im Jahr 2022 die 
Programmakkreditierung nach HFKG und MedBG erhalten haben:

Universität Bern Pharmazie 25.03.2022

 
Studiengänge der universitären Medizinalberufe mit 
eidgenössischem Diplom, die über eine Programmakkreditierung 
gemäss HFKG und MedBG verfügen, Stand 31.12.2022. Die 
Akkreditierung ist ab dem Zeitpunkt des Entscheids 7 Jahre gültig:

Universität Bern (UNIBE) / Universität Zürich (UZH) Veterinärmedizin 23.03.2018 

Universität Basel (UNIBAS) Humanmedizin 07.12.2018 

Universität Basel (UNIBAS) Zahnmedizin 07.12.2018 

Universität Bern (UNIBE) Humanmedizin 07.12.2018 

Universität Bern (UNIBE) Zahnmedizin 07.12.2018 

Université de Lausanne (UNIL) Médecine humaine 07.12.2018 

Universität Zürich (UZH) Humanmedizin 22.03.2019 

Universität Zürich (UZH) Zahnmedizin 22.03.2019 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich) Pharmazie 07.06.2019 

Universität Basel (UNIBAS) Pharmazie 07.06.2019 

Université de Genève (UNIGE) Médecine dentaire 07.06.2019 

Université de Genève (UNIGE) Médecine humaine 07.06.2019 

Université de Genève (UNIGE) Pharmacie 27.09.2019 

Universität Zürich (UZH) Chiropraktische Medizin 26.03.2021

Université de Fribourg (UNIFR) Médecine humaine 17.12.2021

Universität Bern (UNIBE) Pharmazie 25.03.2022

 
Institutionen, die ihre Auflagen für die Programmakkreditierung 
gemäss HFKG und MedBG im Jahr 2022 erfüllt haben:

Universität Basel (UNIBAS) Pharmazie 25.03.2022

Universität Zürich (UZH) Chiropraktische Medizin 23.09.2022

Universität Bern (UNIBE) Zahnmedizin 16.12.2022
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Anhang III. Akkreditierung nach HFKG und  
GesBG

Studiengänge in Gesundheitsberufen, die zu einem eidgenössischen 
Diplom führen, die im Jahr 2022 die Programmakkreditierung nach  
dem HFKG und dem GesBG erhalten haben:

SUPSI (FFHS) BSc Ernährung und Diätetik 24.06.2022

Studiengänge der Gesundheitsberufe mit eidgenössischem Diplom,  
die über eine Programmakkreditierung gemäss HFKG und GesBG  
verfügen, Stand 31.12.2022. Die Akkreditierung ist ab dem Zeitpunkt  
des Entscheids sieben Jahre lang gültig:

SUPSI (FFHS) BSc Ernährung und Diätetik 24.06.2022

 

Anhang IV. Anerkannte Akkreditierungsagenturen

Akkreditierungsagenturen, die über die Anerkennung zur Durchführung 
von institutionellen und/oder Programmverfahren gemäss HFKG verfügen, 
Stand 31.12.2022. Die Anerkennung ist ab dem Zeitpunkt des Entscheids 
für 5 Jahre gültig:

AAQ Schweizerische Agentur für 
Akkreditierung und  
Qualitätssicherung (AAQ)

Anerkannt 
nach HFKG

Institutionelle Akkreditierungen 

Programmakkreditierungen

ACQUIN Akkreditierungs, Certifizierungs 
und Qualitätssicherungs-Institut

08.06.2018 Institutionelle Akkreditierungen

Programmakkreditierungen

AHPGS Agentur im Bereich Gesundheit 
und Soziales

25.06.2021 Institutionelle Akkreditierungen

Programmakkreditierungen

AQ Austria Agentur für Qualitätssicherung 
und Akkreditierung Austria

08.06.2018 Institutionelle Akkreditierungen

Evalag Evaluationsagentur  
Baden-Württemberg

26.03.2021 Institutionelle Akkreditierungen

Programmakkreditierungen

FIBAA Foundation for International 
Business Administration 
Accreditation

26.03.2021 Institutionelle Akkreditierungen
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Anhang V. Aktivitäten als Kommission AAQ

Genehmigung der Listen potenzieller Gutachterinnen und Gutachter 
für die von der AAQ durchgeführten Verfahren zur institutionellen 
Akkreditierung nach HFKG:

Zurich Law School (ZLS)

Cesar Ritz Colleges Switzerland (CRCS)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ)

Pädagogische Hochschule Bern (PHBern)

Genehmigung einer Liste potenzieller Gutachterinnen und 
Gutachter für ein von der AAQ durchgeführtes Verfahren zur 
Programmakkreditierung im Sinne des HFKG:

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) – BSc Gesundheitsförderung  
und Prävention

Genehmigung einer Liste potenzieller Gutachterinnen und Gutachter 
für ein von der AAQ durchgeführtes Verfahren zur Akkreditierung 
von Programmen nach dem HFKG und dem MedBG:

Università della Svizzera italiana (USI) – Medicina umana

Genehmigung der Listen potenzieller Gutachterinnen und Gutachter 
für die von der AAQ durchgeführten Verfahren zur Akkreditierung 
von Programmen im Sinne des HFKG und des GesBG:

Berner Fachhochschule (BFH) – BSc Ernährung und Diätetik

Berner Fachhochschule (BFH) – BSc Hebamme

Berner Fachhochschule (BFH) – BSc Pflege

Berner Fachhochschule (BFH) – BSc Physiotherapie

Genehmigung einer Liste potenzieller Gutachterinnen und Gutachter  
für ein vom AAQ durchgeführtes Akkreditierungs- oder Evaluations-
verfahren (Institutionen und Programme ausserhalb des HFKG):

Technische Universität Wien (TU Wien)
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Genehmigung der Berichte über die externen Bewertungen im 
Zusammenhang mit einem Qualitätsaudit nach österreichischem 
Recht (HS-QSG):

Montanuniversität Leoben 

Universität Wien

Genehmigung von externen Evaluationsberichten im Rahmen des 
Formats "Evaluation", die von der AAQ durchgeführt werden:

SUPSI – Diploma di insegnamento per le scuole di maturità

BSc HES-SO in Industrial Systems – Award of EUR-ACE Label

BSc HES-SO en Technique des bâtiments – Award of EUR-ACE Label

Anhang VI. Weitere Aktivitäten für 
anerkannte Agenturen

Stellungnahme des Schweizerischen Akkreditierungsrates zu Listen 
von potenziellen Gutachterinnen und Gutachtern für Verfahren 
der institutionellen Akkreditierung nach HFKG, die von Agenturen 
vorgelegt wurden, die für die Durchführung von institutionellen 
Akkreditierungsverfahren nach HFKG anerkannt sind:

Swiss UMEF – Verfahren durch evalag durchgeführt

American University in Switzerland (AGSB SA) – Verfahren durch FIBAA durchgeführt
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